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Ehrenkodex des Councils DirectMail Services 
 
Die im DDV, Deutscher Direktmarketing Verband 
e.V., Wiesbaden, zusammengeschlossenen Firmen 
geben sich nachfolgenden Ehrenkodex: 
 
 

Präambel 
 

Die Mitglieder des Councils 
schaffen sich mit diesem Ehren-
kodex einen Ordnungsrahmen 
für die Leistungen der Adres-
senmittler, Rechenzentren, 
Lettershops und Fulfillment-
unternehmen.   

Sie verpflichten sich, die 
jeweils geltenden gesetzlichen 
Vorschriften - insbesondere den 
Datenschutz, den Verbraucher-
schutz und die Wettbewerbs-
regeln - zu beachten.  

Sie befolgen die Empfehlun-
gen des Deutschen Industrie- 
und Handelstages sowie des 
DDV, Deutscher Direktmarke-
ting Verband.  

Sie übernehmen nur Auf-
träge, für deren Bearbeitung die 
erforderlichen Fähigkeiten, 
Erfahrungen, Mitarbeiter und 
technischen Einrichtungen 
bereitgestellt werden können.  

Sie geben realistische Lei-
stungs-, Termin- und Kostenan-
gebote ab und halten diese ein.  

Sie unternehmen alle An-
strengungen, ihre Kenntnisse, 
ihre Fähigkeiten und die Quali-
tät ihrer Leistungen ständig zu 
verbessern.  

 
1. Datenschutz 
 
Sie verpflichten sich und 

ihre Mitarbeiter auf die Einhal-
tung der gesetzlichen Daten-
schutzbestimmungen und ver- 
arbeiten Daten nur im jeweils 
gesetzlich zulässigen Rahmen.  
Soweit gesetzlich erforderlich 
sind die Mitglieder bei den  

 
 
zuständigen Aufsichtsbehörden 
gemeldet und haben einen 
betrieblichen Datenschutz-
beauftragten bestellt.  

Sie weisen ihre Auftrag-
geber (Werbetreibende) auf die 
Informationspflichten nach § 28 
Abs. 4 Bundesdatenschutz-
gesetz hin.  

Darüber hinaus haben die 
Verarbeitungsunternehmen eine 
Verpflichtungserklärung 
Datenverarbeitung und/oder 
Lettershopverarbeitung mit 
weitreichenden Garantien 
unterzeichnet und beim DDV 
hinterlegt.   

 
2. Verbraucherschutz 
 
Im Interesse der Verbrau-

cher und der Direktmarketing-
Anwender unterstützen die 
Mitglieder aktiv die Robinson-
Datei.  

Sie empfehlen ihren Kunden 
immer, soweit technisch 
möglich und wirtschaftlich ver-
tretbar, den Abgleich gegen die 
Robinson-Datei.  

Sie verpflichten sich darüber 
hinaus, alle Wünsche Betroffener 
nach Auskunft, Berichtigung, 
Löschung oder Sperrung von 
Daten schnellstens, 
zuvorkommend und ausführlich 
zu bearbeiten. 

 
3. Qualitäts- und 
Leistungsstandards 
 
Sie garantieren die Einhal-

tung der für die einzelnen 
Tätigkeitsbereiche detailliert  

 

 
 
festgelegten DDV-Qualitäts- 
und Leistungsstandards.  

 
4. Vertraulichkeit 
 
Sie behandeln alle internen 

Vorgänge und Informationen 
von Auftraggebern, die ihnen 
durch ihre Tätigkeit bekannt 
werden, streng vertraulich.  

Sie geben Auftraggeber 
schriftlich als Referenzen nur 
an, wenn sie deren Zustimmung 
vorher eingeholt haben.  

 
5. Sorgfaltspflicht 
 
Sie verpflichten sich, bei der 

Erfüllung aller Leistungen ein 
Höchstmaß an Sorgfalt und Zu-
verlässigkeit zu erbringen.  

 
6. Einmalige Nutzung  
 
Sie verpflichten sich zur 

klaren Regelung, dass Adressen 
grundsätzlich nur für die ein-
malige Verwendung vermietet 
werden.  

Eine hiervon abweichende 
Nutzung ist schriftlich zu 
vereinbaren.  

Für eine vertragswidrige 
Nutzung von Adressen eines 
Adressenverlages ist die 
Vertragsstrafe zu regeln.  

 
7. Porto für Werbe-
sendungen  
 
Porto-Beträge sind durch-

laufende Posten und daher 
separat von den Leistungs-
preisen anzugeben bzw. 
abzurechnen.  
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Sofern quittierte 

Abrechnungen von der Post zur 
Verfügung gestellt werden, sind 
diese Belege den Rechnungen 
beizufügen.  

Porto-Beträge sind jeweils 
vom Kunden im voraus anzu-
fordern oder soweit möglich, 
direkt an die Post zu bezahlen. 

Eine Kreditierung bzw. 
Stundung widerspricht dem 
Handelsbrauch der Branche. 

 
8. Seriöse Werbung 
 
Sie verpflichten sich zu 

seriösem Verhalten bei der 
eigenen Werbung und bei der 
Akquisition.  

 
9. Kontrolle 
 
Über die gesetzlich geregel-

te Überwachung durch die Auf-
sichtsbehörden hinaus unter-
werfen sich die Mitglieder einer 
Überprüfung der Qualitäts- und 
Leistungsstandards durch eine 
unabhängige Kontrollinstanz.  

 
10. Ahndung von 
Verstößen 
 
Bekannt werdende Verstöße 

gegen die Grundsätze dieses 
Ehrenkodex werden von dem 
Kontrollorgan des Councils 
untersucht und geahndet. Das 
Kontrollorgan kann den Aus-
schluss aus dem Council be-
schließen sowie beim Vorstand 
des DDV den Ausschluss eines 
Mitglieds aus dem Verband 
schriftlich beantragen.  

 
Wiesbaden, 5. Februar 2002 
 
 
 
 
 
............................................... 
Firmenstempel, Unterschrift 
 
 
.............................................. 
Ort, Datum 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Ehrenkodex bitte unter-
schrieben an den DDV 
zurücksenden: 
 
Deutscher Direktmarketing 
Verband e.V.  
Hasengartenstraße 14 
65189 Wiesbaden 
Telefon: 0611/97793-0 
Telefax: 0611/97793-99  
 
 
 

 
 
 
 
 


